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Verkehrstechnik und Baupolizei 
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Bau-, Strassen- und Niveaulinien 

An Kantonsstrassen, Planung durch den Kanton 

 

 

Verfahren 
Siehe «Technisches Konzept der Aufarbeitung, Nachführung und Abgabe von Baulinien im Kanton Zug » und 

«Datenmodell der Informationsebene Baulinie des Kantons Zug» 

 

 

 

 Kanton / Planer 

 Im Zusammenarbeit mit Gemeinde 

 

 

 

 Brief TBA an den Gemeinderat  

 und an die kantonalen Ämter 

  

 Auszug aus Protokoll 

 

 

 

 

 BD-Brief an das Amtsblatt 

 

 

 

 

 

 Delegationsverordnung beachten 

 

 

 

 

 

 TBA-Brief an das Amtsblatt 

 

 

 

 

Baulinien ausarbeiten, evt.  

mit Planungsbericht 

 

Mitbericht des Gemeinderates und 

Interne Vernehmlassung 

 

Öffentliche Auflage durch die 

Baudirektion 

 

Behandlung allfälliger Einsprachen 

Beschluss Baudirektion/Regierungsrat 

 

Öffentliche Auflage durch das  

Tiefbauamt, Inkrafttreten 


